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Annexe Xr. II. au krotoeole » . XVIU. äe 1848 .

Uavern . Der Bevollmäebtigte bat die seinen (Kollegen bereits mittelst
8ebreiben8 vom 3^" vorigen Nonsts mitgetbeilte Lrötluung ?u
wiederbolen , dass be^üglicb des Lonclusums Im vorjäbrigen8il7ungs -

xrotocolle vom 3/14 ^" 8ext6mber 1847 >vegen Lrleiebterung der
Bbeinscbilkfabrt im 8t6U6rmLllN8W6S6n seine Begierung sieb für
die gän^licbe ^ ufbebung des lbootsen ^wanges auf dem Bbein und
für dis allseitig « ^ doptirung der io dis8sr Leriebung auf der

preussiseben Bbeinst recke durcb mebrjäbrige Lrfabrung bereits

erprobten Linricbtung erklärt und demzufolge denselben ange¬
wiesen babe , dis8e eben 80 einlaebe als grossartige Nassregel ,
wodureb den bisberigen Lebelständen ds5 Bootsenwesens und
der für die 8cbilklabrt bieraus sieb ergebenden grossen Belastung
mit einem Male ein Ael gesetzt werden würde , 7u allseitiger
^muabme dringend / u em^keblen . ^ Ilfällig babe er den Wunscb
aus^udrücken , dass die86 Nassregel wenig8ten8 auf dem Oberrbein ,
3 I 8 kür dis8e 8trom8treeke besonders Zweckmässig , in gemein -

83mem Einverständnisse und bald -

möglieb in ^tusfübrung gebracbt werde .

Eventuell , insofern e d3gegen andrerseits 7ur ^ eit nocb An¬
stände obwalten sollten , erkläre er die Zustimmung seiner Be-

gierung ?u den im Lonclusum des oben erwäbnten Brotocolles
be ^eicbneten Bunkten Alb I . —IV . , dann Alb VH . ; indem der¬
selbe insbesondere /.u beantragen babe , dass die im II? " Bunkte
erwäbnte Befreiung der Babr ^euge bis 7u 600 Lentner Ladung
vom Loosen ^wange sogleieb eintreten möge ; dessgleicben dass

wegen der allgemeinen Lrmässigung der 8teuer1öbn6 auf den
einzelnen 8lreeken der sebon trüber geäusserte dringende Wunseb
aucb in der gegenwärtigen 8it7ung erneuert werde .

Der Levollmäebtigte sebliesse sieb in letzterer Le ^ iebung
insbesondere aucb denjenigen Anträgen an , welcbe in der Er¬
klärung seines Lollegen von Far/e/r unter Silber I . und II . gestellt
sind , und bat eben so bermglicb der Alker VII . des im vorjäb -

rigen Brotoeolle Xr . XX . niedergelegten Lonclusums der Zu¬

stimmung des Ilessiscben Levollmäcbtigten entgegen 7u seben .

Lndlicb werde an den Xönigl . Xiederländiscben Lommissair
das ^ nsucben erneuert , von dem Ergebnisse der im Vorjabre
erwäbnten Bevision des Lootsen - und Laaken -Beglements baldige



Mtlkeilunß ru maetien ; iriclew er ru ^leicti berüZIieti äes I ^oot8en-
wesens auf der ^ iederländ ^ etien Wa886r8trÄ88e de8 Ktieiri8 den
de80lldern Wun8eti ÄU8l1rüelLt, da88 allLülli^ 8etion Ae ^einvÄrtl ^
dafür 8or^e Aetrs^en werde ^ I^eine LrtiebunA von I ^oot86v^e1d
2u ^68latteir , wenn der I^ool86 nietil wir^licti auk da8 8e !i1ü'

^e-
nommen und 8einer Oiensre 8ieti kedlem wird .
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